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Verordnung 
vom 9. Dezember 2025 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber bestimmten 

Personen und Organisationen zur 
Bekämpfung schwerer Menschenrechts-

verletzungen und -verstösse 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und 
unter Einbezug des Beschlusses (GASP) 2025/2469 des Rates der Europä-
ischen Union vom 4. Dezember 2025 verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 16. März 2021 über Massnahmen gegenüber be-
stimmten Personen und Organisationen zur Bekämpfung schwerer Men-
schenrechtsverletzungen und -verstösse, LGBl. 2021 Nr. 104, in der gel-
tenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 2b 

2b) Abs. 2a gilt nicht für die im Anhang unter Bst. A Ziff. 3, 14, 17, 18, 
19, 21, 24, 30 bis 32, 36, 38, 39, 41, 42, 45 bis 56, 62 bis 74, 76 bis 83, 85, 89 
bis 95, 98, 102, 105 und 118 genannten natürlichen Personen sowie die im 
Anhang unter Bst. B Ziff. 16 und 18 bis 23 genannten Unternehmen und 
Organisationen. 
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Anhang Bst. A Ziff. 5 bis 8, 20, 22, 23, 26, 34, 35, 43, 44, 58, 60, 84, 106 
bis 111, 113 bis 116, 119 und 121 

 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

5. ZHU Hailun Position(en): 
Seit Mai 2021 
pensioniert 
Mitglied des 
13. Nationalen 
Volkskongresses 
der Volksrepub-
lik China (für 
die Legislatur-
periode 2018-
2023), Vertreter 
des Uigurischen 
Autonomen Ge-
biets Xinjiang 
(Xinjiang 
Uyghur Auto-
nomous Region - 
XUAR); Mit-
glied des Aus-
schusses des 
Nationalen 
Volkskongres-
ses für Überwa-
chungs- und 
Justizielle Ange-
legenheiten (seit 
dem 19. März 
2018). 
Geburtsdatum: 
Januar 1958 
Geburtsort:  
Lianshui,  
Jiangsu (China) 
Staatsangehörig-
keit: chinesisch 
Geschlecht: 
männlich 
Verbundene 
Organisationen: 

Ehemaliger Sekretär der Zentralen 
Kommission für Politik und Recht 
des Uigurischen Autonomen Ge-
biets Xinjiang (XUAR) und ehe-
maliger stellvertretender Sekretär 
des Parteikomitees des XUAR 
(2016-2019). Ehemaliger stellver-
tretender Leiter des ständigen Aus-
schusses des 13. Volkskongresses 
des XUAR, einer regionalen ge-
setzgebenden Einrichtung (von 
2019 bis zum 5. Februar 2021, er 
war jedoch bis mindestens März 
2021 noch aktiv). Mitglied des 
13. Nationalen Volkskongresses 
der Volksrepublik China (für die 
Legislaturperiode 2018-2023), Ver-
treter des XUAR. Seit dem 
19. März 2018 Mitglied des Aus-
schusses des Nationalen Volkskon-
gresses für Überwachungs- und 
Justizielle Angelegenheiten. 
Als Sekretär der Zentralen Kom-
mission für Politik und Recht des 
XUAR (2016-2019) war Zhu Hai-
lun für die Wahrung der internen 
Sicherheit und die Rechtsdurchset-
zung im XUAR verantwortlich. 
Als solcher hatte er eine politische 
Schlüsselposition bei der Aufsicht 
und Umsetzung eines gegen Uigu-
ren und Angehörige anderer musli-
mischer ethnischer Minderheiten 
gerichteten, gross angelegten Über-
wachungs-, Internierungs- und In-
doktrinationsprogramms inne. Zhu 
Hailun wird als ‚Architekt‘ dieses 
Programms bezeichnet. Aus die-
sem Grund ist er für schwere Men-
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

Zentrale Kom-
mission für  
Politik und 
Recht des  
Uigurischen 
Autonomen Ge-
biets Xinjiang 
(XUAR); 
13. Volkskon-
gress des 
XUAR (eine  
lokale gesetzge-
bende Einrich-
tung) 

schenrechtsverletzungen in China 
verantwortlich, insbesondere für 
die willkürliche Masseninternie-
rung von Uiguren und Angehöri-
gen anderer muslimischer ethni-
scher Minderheiten. 
Als stellvertretender Leiter des 
ständigen Ausschusses des 
13. Volkskongresses des XUAR 
(von 2019 bis zum 5. Februar 2021) 
hat Zhu Hailun weiterhin entschei-
denden Einfluss im XUAR genom-
men, wo das gegen Uiguren und 
Angehörige anderer muslimischer 
ethnischer Minderheiten gerichtete, 
gross angelegte Überwachungs-, 
Internierungs- und Indoktrinati-
onsprogramm weiterhin durchge-
führt wird. 

6. WANG  
Junzheng 

Position(en): 
Mitglied des 
20. Zentralko-
mitees der 
Kommunisti-
schen Partei 
Chinas (Dezem-
ber 2022 bis De-
zember 2026); 
Abgeordneter 
des 14. Nationa-
len Volkskon-
gresses (Februar 
2023 bis Februar 
2027); Parteise-
kretär der Kom-
munistischen 
Partei Chinas 
im Autonomen 
Gebiet Tibet; 
Direktor des 
Ausschusses für 
auswärtige 

Parteisekretär der Kommunisti-
schen Partei Chinas im Autono-
men Gebiet Tibet seit Oktober 
2021. Mitglied des 20. Zentralko-
mitees der Kommunistischen Par-
tei Chinas (Dezember 2022 bis De-
zember 2026). Abgeordneter des 
14. Nationalen Volkskongresses 
(Februar 2023 bis Februar 2027). 
Ehemaliger Parteisekretär des 
Xinjiang Produktions- und Auf-
bau-Korps (XPCC) und stellver-
tretender Sekretär des Parteikomi-
tees des Uigurischen Autonomen 
Gebiets Xinjiang in China 
(XUAR) von April 2020 bis Okto-
ber 2021 sowie Politkommissar 
des XPCC von Mai 2020 bis Ok-
tober 2021. Ehemaliger Sekretär 
der Zentralen Kommission für Po-
litik und Recht des XUAR von 
Februar 2019 bis September 2020. 
Wang Junzheng hatte auch andere 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

Angelegenheiten 
des Autonomen 
Gebiets Tibet 
(seit Mai 2024); 
ehemaliger Part-
eisekretär des 
Xinjiang Pro-
duktions- und 
Aufbau-Korps 
(Xinjiang Pro-
duction and 
Construction 
Corps - XPCC) 
und stellvertre-
tender Sekretär 
des Parteikomi-
tees des Uiguri-
schen Autono-
men Gebiets 
Xinjiang in 
China (Xinjiang 
Uyghur Auto-
nomous Region 
- XUAR); Polit-
kommissar des 
XPCC und Ge-
schäftsführer 
der China Xin-
jian Group 
Geburtsdatum: 
Mai 1963 
Geburtsort:  
Linyi, Shandong 
(China) 
Staatsangehörig-
keit: chinesisch 
Geschlecht: 
männlich 
Anschrift: 
Lhasa, Tibet 
Verbundene 
Organisationen: 

führende Positionen im XPCC 
inne. 
Das XPCC ist eine staatseigene 
wirtschaftliche und paramilitäri-
sche Organisation im XUAR, die 
als Verwaltungsbehörde fungiert 
und die wirtschaftlichen Tätigkei-
ten in Xinjiang kontrolliert. 
Wang Junzheng war als Parteisek-
retär und Politkommissar des 
XPCC an der Aufsicht über alle 
durch das XPCC durchgeführten 
Massnahmen beteiligt. In dieser 
Position war er für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in China 
verantwortlich, insbesondere für 
die massenhafte willkürliche Inter-
nierung und erniedrigende Be-
handlung von Uiguren und Ange-
hörigen anderer muslimischer eth-
nischer Minderheiten sowie syste-
matische Verstösse gegen die Reli-
gions- und Weltanschauungsfrei-
heit dieser Menschen - beispiels-
weise im Zuge der Durchführung 
des gegen Uiguren und Angehörige 
anderer muslimischer ethnischer 
Minderheiten gerichteten, gross an-
gelegten Überwachungs-, Internie-
rungs- und Indoktrinationspro-
gramms des XPCC. 
Er war ebenfalls dafür verantwort-
lich, dass das XPCC Uiguren und 
Angehörige anderer muslimischer 
ethnischer Minderheiten systema-
tisch als Zwangsarbeiter, insbeson-
dere auf Baumwollfeldern, einsetzt. 
Wang Junzheng war als stellvertre-
tender Sekretär des Parteikomitees 
des XUAR an der Aufsicht über 
alle in Xinjiang durchgeführten Si-
cherheitsmassnahmen 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

(Xinjiang Pro-
duktions- und 
Aufbau-Korps 
(XPCC) 

verantwortlich, einschliesslich des 
genannten, gegen Uiguren und An-
gehörige anderer muslimischer eth-
nischer Minderheiten gerichteten 
Programms. Als Sekretär der Zent-
ralen Kommission für Politik und 
Recht des XUAR von Februar 
2019 bis September 2020 war Wang 
Junzheng für die Wahrung der in-
ternen Sicherheit und die Rechts-
durchsetzung im XUAR verant-
wortlich. Als solcher hatte er eine 
politische Schlüsselposition bei der 
Aufsicht und Umsetzung des ge-
nannten Programms inne. 

7. WANG  
Mingshan 

Position(en): 
Abgeordneter 
des 14. Nationa-
len Volkskon-
gresses (Februar 
2023 bis Februar 
2027); stellver-
tretender Direk-
tor des ständi-
gen Ausschusses 
des Parteikomi-
tees des Uiguri-
schen Autono-
men Gebiets 
Xinjiang (Xinji-
ang Uyghur 
Autonomous 
Region - XUAR) 
Geburtsdatum: 
Januar 1964 
Geburtsort: 
Wuwei, Gansu 
(China) 
Staatsangehörig-
keit: chinesisch 
Geschlecht: 
männlich 

Stellvertretender Direktor (seit 
Februar 2024) und ehemaliges Mit-
glied des ständigen Ausschusses des 
Parteikomitees des Uigurischen 
Autonomen Gebiets Xinjiang 
(XUAR). Abgeordneter des 
14. Nationalen Volkskongresses 
(Februar 2023 bis Februar 2027). 
Ehemaliger Direktor und stellver-
tretender Parteisekretär des Büros 
für Öffentliche Sicherheit von Xin-
jiang (Xinjiang Public Security Bu-
reau - XPSB) von 2017 bis Januar 
2021. 
Als stellvertretender Direktor und 
ehemaliger Sekretär der Zentralen 
Kommission für Politik und Recht 
des XUAR (von September 2020 
bis Februar 2024) ist Wang Mings-
han für die Wahrung der internen 
Sicherheit und die Rechtsdurchset-
zung im XUAR verantwortlich. 
Damit bekleidet er eine politische 
Schlüsselposition, in der er für die 
Aufsicht über ein gegen Uiguren 
und Angehörige anderer muslimi-
scher ethnischer Minderheiten ge-
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

Anschrift: 
Urumqi,  
Xinjiang 

richtetes, gross angelegtes Überwa-
chungs-, Internierungs- und In-
doktrinationsprogramm verant-
wortlich ist. 
Als ehemaliger Direktor und stell-
vertretender Parteisekretär des 
XPSB (von 2017 bis Januar 2021) 
bekleidete er eine Schlüsselposition 
im Sicherheitsapparat von Xinjiang 
und war direkt für die Umsetzung 
des genannten Programms zustän-
dig. Insbesondere hat das XPSB die 
‚integrierte Plattform für gemein-
same Operationen (Integrated Joint 
Operations Platform - IJOP)‘ ein-
gesetzt, ein Big-Data-Programm, 
das dafür genutzt wird, Millionen 
Uiguren in der Region Xinjiang zu 
verfolgen und die als ‚potenziell ge-
fährlich‘ erachteten Personen für 
die Verbringung in Internierungs-
lager zu kennzeichnen. 
In seiner derzeitigen Position und 
aufgrund seiner früheren Funktio-
nen ist Wang Mingshan für schwere 
Menschenrechtsverletzungen in 
China verantwortlich, insbeson-
dere für die willkürliche Massenin-
ternierung und die erniedrigende 
Behandlung von Uiguren und An-
gehörigen anderer muslimischer 
ethnischer Minderheiten sowie für 
systematische Verletzungen ihrer 
Religions- und Weltanschauungs-
freiheit. 

8. CHEN  
Mingguo 

Position(en): 
Stellvertretender 
Sekretär der 
Kommunisti-
schen Partei 
Chinas und 
Mitglied des 

Sekretär der Zentralen Kommis-
sion für Politik und Recht des Ui-
gurischen Autonomen Gebiets 
Xinjiang (XUAR) und Mitglied des 
Ständigen Ausschusses der Kom-
munistischen Partei Chinas des 
XUAR (seit Februar 2024). 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

Ständigen Aus-
schusses des  
Uigurischen 
Autonomen 
Gebiets Xinji-
ang (Xinjiang 
Uyghur Auto-
nomous Region - 
XUAR) (seit 
Dezember 2024); 
Sekretär der 
Zentralen Kom-
mission für Po-
litik und Recht 
des XUAR (seit 
Februar 2024); 
Mitglied des 
Ständigen Aus-
schusses der 
Kommunisti-
schen Partei 
Chinas des 
XUAR (seit 
Februar 2024) 
Geburtsdatum: 
Oktober 1966 
Geburtsort:  
Yilong, Sichuan 
(China) 
Staatsangehörig-
keit: chinesisch 
Geschlecht: 
männlich 
Anschrift: 
Urumqi, Xinji-
ang 
Verbundene 
Organisationen: 
Zentrale Kom-
mission für Po-
litik und Recht 
des XUAR 

Seit Januar 2021 ehemaliger Direk-
tor des Büros für öffentliche Si-
cherheit von Xinjiang (Xinjiang 
Public Security Bureau - XPSB) 
und stellvertretender Vorsitzender 
der Volksregierung des XUAR. 
Als Sekretär der Zentralen Kom-
mission für Politik und Recht des 
Uigurischen Autonomen Gebiets 
Xinjiang (XUAR), Mitglied des 
Ständigen Ausschusses der Kom-
munistischen Partei Chinas des 
XUAR und ehemaliger Direktor 
des XPSB hat Chen Mingguo eine 
Schlüsselposition im Sicherheitsap-
parat von Xinjiang inne und ist di-
rekt an der Umsetzung eines gegen 
Uiguren und Angehörige anderer 
muslimischer ethnischer Minder-
heiten gerichteten, gross angelegten 
Überwachungs-, Internierungs- 
und Indoktrinationsprogramms 
beteiligt. Insbesondere hat das 
XPSB die ‚integrierte Plattform für 
gemeinsame Operationen‘ (‚In-
tegrated Joint Operations Plat-
form‘ - IJOP) eingesetzt, ein Big-
Data-Programm, das dafür genutzt 
wird, Millionen Uiguren in der Re-
gion Xinjiang zu verfolgen und die 
als ‚potenziell gefährlich‘ erachte-
ten Personen für die Verbringung 
in Internierungslager zu kenn-
zeichnen. Chen Mingguo ist daher 
für schwere Menschenrechtsverlet-
zungen in China verantwortlich, 
insbesondere für willkürliche In-
haftierungen und die erniedrigende 
Behandlung von Uiguren und An-
gehörigen anderer muslimischer 
ethnischer Minderheiten sowie für 
systematische Verletzungen ihrer 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

Religions- und Weltanschauungs-
freiheit. 

20. Aleksandr  
Grigorievitch 
MALOLETKO 

  Aleksandr Maloletko war ein enger 
Mitarbeiter von Yevgeny Pri-
gozhin. Für seine Tätigkeit als ‚Ver-
teidiger des Vaterlandes‘ und als 
Leiter der ‚Liga der Interessensver-
treter der Veteranen‘ (‚Veteran’s 
Interests Defenders League‘) 
wurde er öffentlich von Yevgeny 
Prigozhin gewürdigt. Er war als 
Ausbilder für die Wagner Group in 
der Zentralafrikanischen Republik 
tätig. Er steht mit der Wagner 
Group in Verbindung, die wegen 
schweren Menschenrechtsverlet-
zungen in mehreren Ländern, unter 
anderem in der Zentralafrikani-
schen Republik, in die Liste aufge-
nommen wurde, und ist für die Un-
terstützung der Handlungen der 
Wagner Group verantwortlich. 

22. Dimitri SYTII 
alias Dimitri 
SYTYI, Dmitry 
SYTIY 

Position(en): 
Direktor des 
Russischen 
Hauses in  
Bangui 
Geburtsdatum: 
23.3.1989 
Geburtsort: 
Minsk (Belarus) 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 
Anschrift: NA-
SYTAIA/A1-
TANKISTAZ 
KHRUSTITSK
OGO 62 
APT25/ZP-
198217/CI St. 

Dimitri Sytii hat eine führende 
Rolle bei der Wagner Group in der 
Zentralafrikanischen Republik 
inne und unterhielt enge Verbin-
dungen zu Yevgeny Prigozhin. Er 
ist für die Politik der Einfluss-
nahme der Wagner Group in der 
Zentralafrikanischen Republik zu-
ständig. Er ist der Leiter der loka-
len Zweigstelle des Russischen 
Hauses, dem für Kultur zuständi-
gen Zweig des russischen Aussen-
ministeriums. 
Die Wagner Group wurde wegen 
schwerer Menschenrechtsver-
stösse, darunter Folter und ausser-
gerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen und 
Tötungen, die in mehreren Län-
dern einschliesslich der Zentral-
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

Petersburg, 
Russische Föde-
ration 

afrikanische Republik begangen 
wurden, in die Liste aufgenommen. 
Aufgrund seiner einflussreichen 
Position in der Zentralafrikani-
schen Republik und seiner Füh-
rungsrolle innerhalb der Wagner 
Group ist er für schwere Men-
schenrechtsverstösse verantwort-
lich, die von der Wagner Group in 
der Zentralafrikanischen Republik 
begangen wurden. 

23. Mikhail  
Sergeyevich 
POTEPKIN 

Position(en): 
Direktor Meroe 
Gold 
Geburtsdatum: 
19.9.1981 oder 
29.9.1981 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 
Reisepass-Nr.: 
651697952 
(Russischer  
Reisepass) 
Anschrift:  
Sudan 
Verbundene 
Unternehmen: 
Megaline; Con-
cord; IT-
Debugger 

Mikhail Potepkin ist Direktor von 
Meroe Gold, einer Tarnorganisa-
tion für die Operationen der Wag-
ner Group im Sudan, und ist auch 
in das Unternehmen M-Invest, das 
Mutterunternehmen von Meroe 
Gold, involviert. Er hat eine füh-
rende Rolle innerhalb der Wagner-
Gruppe im Sudan inne und unter-
hielt enge Verbindungen zu 
Yevgeny Prigozhin. Durch die Ver-
bindungen zum sudanesischen Mi-
litär sorgte die Wagner Group da-
für, dass sudanesisches Gold abge-
baut und nach Russland ausgeführt 
wird. Potepkin steht mit der Wag-
ner Group in Verbindung, die we-
gen schwerer Menschenrechtsver-
stösse, darunter Folter und ausser-
gerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen und 
Tötungen, die in mehreren Ländern 
einschliesslich im Sudan begangen 
wurden, in die Liste aufgenommen 
wurde. Durch seine Aktivitäten un-
terstützt er auch derartige Ver-
stösse, die im Sudan begangen wur-
den. 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

26. Andrei  
Sergeevich 
MANDEL 

Geburtsdatum: 
2.3.1990 
Geburtsort: 
Deutschland 
Geschlecht: 
männlich 
Reisepass-Nr.: 
753615660 

Andrei Mandel ist Leiter von M-
Invest, einer Tarnorganisation für 
die Operationen der Wagner 
Group im Sudan, und ist auch in die 
Tochtergesellschaft, Meroe Gold, 
involviert. Er hat eine führende 
Rolle innerhalb der Wagner-
Gruppe im Sudan inne und unter-
hielt enge Verbindungen zu 
Yevgeny Prigozhin. Durch ihre en-
gen Verbindungen zum sudanesi-
schen Militär sorgte die Wagner 
Group dafür, dass sudanesisches 
Gold abgebaut und nach Russland 
ausgeführt wird. Mandel steht mit 
der Wagner Group in Verbindung, 
die wegen schwerer Menschen-
rechtsverstösse, darunter Folter 
und aussergerichtliche, summari-
sche oder willkürliche Hinrichtun-
gen und Tötungen, die in mehreren 
Ländern einschliesslich dem Sudan 
begangen wurden, in die Liste auf-
genommen wurde. Durch seine 
Aktivitäten unterstützt er auch der-
artige Verstösse, die im Sudan be-
gangen wurden. Jüngsten Berichten 
zufolge arbeitete Mandel auch in 
Mali für Wagner. 

34. Gordon Koang 
BIEL 
alias Gordon 
Koang Char 
BIEL, Koang 
Biel CHAR, 
Koang 
NYALUALGO 

Position(en): 
Bezirkskommis-
sar des Bezirks 
Koch 
Geburtsort: 
Südsudan 
Staatsangehörig-
keit: südsudane-
sisch 
Geschlecht: 
männlich 

Gordon Koang Biel war von Feb-
ruar 2021 bis November 2024 Be-
zirkskommissar des Bezirks Koch 
(Bundesstaat Unity, Südsudan). 
In dieser Position befahl er regie-
rungstreuen Milizen, zwischen 
Februar und Mai 2022 Anschläge 
im südlichen Bundesstaat Unity zu 
verüben. In dieser Zeit haben die 
unter seinem Kommando stehen-
den Truppen sexuelle Gewalt als 
Kriegstaktik weiträumig und syste-
matisch eingesetzt und als Beloh-
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

nung und Anrecht für an dem Kon-
flikt beteiligte Männer instrumen-
talisiert. 
In seiner Eigenschaft als Bezirks-
kommissar ist Biel daher verant-
wortlich für schwere Menschen-
rechtsverletzungen in Südsudan, 
einschliesslich systematischer und 
weit verbreiteter sexueller und ge-
schlechtsspezifischer Gewalt. 

35. Toe UI 
alias Toe YI 

Position(en): 
Mitglied der 
Kommission für 
Korruptionsbe-
kämpfung 
Rang: General-
major 
Staatsangehörig-
keit: Myan-
mar/Birma 
Geschlecht: 
männlich 

Generalmajor Toe Ui ist Mitglied 
der Kommission für Korruptions-
bekämpfung der Militärbehörden 
in Myanmar. Er war vom 3. Feb-
ruar 2023 bis zum 2. Februar 2025 
stellvertretender Minister für in-
nere Angelegenheiten. Er ist der 
ehemalige stellvertretende Befehls-
haber im Amt des Chefs des militä-
rischen Sicherheitsdienstes (Office 
of the Chief of Military Security 
Affairs - OCMSA). Das OCMSA 
ist für die Verwaltung der Haftein-
richtungen und Verhörzentren in 
Myanmar/Birma zuständig und 
auch mit Erkenntnisgewinnung be-
auftragt. 
Mitarbeiter des OCMSA, die Ui 
unterstehen, verwenden erzwun-
gene Nacktheit, Vergewaltigung, 
Elektroschocks, das Verbrennen 
von Genitalien und übermässige 
Gewalt während der willkürlichen 
Inhaftierung und Vernehmung von 
Männern, Frauen und Mitgliedern 
der LGBTIQ-Gemeinschaft. 
Generalmajor Toe Ui ist in seiner 
Eigenschaft als stellvertretender 
Befehlshaber des OCMSA für 
schwere Menschenrechtsverletzun-
gen in Myanmar/Birma, ein-
schliesslich willkürlicher Festnah-



12 

 

 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

men und Folter, sowie für systema-
tische und weit verbreitete sexuelle 
und geschlechtsspezifische Gewalt 
verantwortlich. 

43. Sergei  
Gennadievich 
PODOPRIGOROV 

Position: Rich-
ter am Stadtge-
richt Moskau 
Geburtsdatum: 
8.1.1974 
Geburtsort: 
Moskau, Russi-
sche Föderation 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 
Anschrift: 16c2, 
Shmitovskiy 
Proyezd, Apart-
ment 52, 
Moscow, Rus-
sia, 123100 

Sergei Podoprigorov ist als Richter 
am Moskauer Stadtgericht an dem 
politisch motivierten Gerichtsver-
fahren gegen Vladimir Kara-Murza 
beteiligt. Er führte am Moskauer 
Stadtgericht den Vorsitz in dem 
Richterkollegium, das den Aktivis-
ten der Opposition, Kara-Murza, 
am 17. April 2023 zu einer 25-jähri-
gen Haftstrafe in einem Hochsi-
cherheitsgefängnis/Arbeitslager 
verurteilt hat. 
Kara-Murza ist ein bekannter Akti-
vist der Opposition in Russland. 
Das gegen ihn gerichtete politisch 
motivierte und auf falschen An-
schuldigungen beruhende Ge-
richtsverfahren wurde 2022 einge-
leitet, nachdem er dem Kreml vor-
geworfen hatte, in der Ukraine 
Kriegsverbrechen zu begehen, und 
den russischen Angriffskrieg öf-
fentlich verurteilt hatte. Im April 
2023 wurde er zu einer 25-jährigen 
Haftstrafe in einem Hochsicher-
heitsgefängnis/Arbeitslager verur-
teilt. Das Gerichtsverfahren gegen 
ihn war auf seinen Aktivismus aus-
gerichtet und diente in Russland als 
Schauprozess, um Regimekritiker 
davon abzuhalten, Kritik am An-
griffskrieg gegen die Ukraine zu 
üben. Der Justizapparat des Landes 
wird von der russischen Führung 
bei zahlreichen schweren Men-
schenrechtsverletzungen als gängi-
ges Mittel eingesetzt. Das Justizwe-
sen ist nicht unabhängig und dient 
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der systematischen und schweren 
Verletzung der Menschenrechte 
von Regimekritikern, deren Recht 
auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäusserung verletzt wird. 
Kara-Murza wurde im Rahmen des 
Gefangenenaustauschs 2024 in An-
kara freigelassen. 
Zuvor hatte Podoprigorov als 
Richter am Bezirksgericht Tverskoi 
in Moskau zwei Urteile gegen Ser-
gei Magnitsky erlassen, der Fälle 
von Korruption und Fehlverhalten 
russischer Regierungsbeamter auf-
gedeckt hatte, später strafrechtlich 
verfolgt wurde und in einem russi-
schen Gefängnis verstarb. 
Er ist daher für schwere Menschen-
rechtsverletzungen, darunter Ver-
letzung des Rechts auf Meinungs-
freiheit und freie Meinungsäusse-
rung, in Russland verantwortlich. 

44. Dmitriy 
Viktorovich 
KOMNOV 

Position: 
Oberstleutnant, 
ehemaliger Lei-
ter der Untersu-
chungshaftan-
stalt SIZO-5 
‚Vodnik‘ 
Geburtsdatum: 
17.5.1977 
Geburtsort: Re-
gion Kashira, 
Moskau, Russi-
sche Föderation 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Komnov war ein leitender Beamter 
des russischen Strafvollzugswesens. 
Er war Leiter der Untersuchungs-
haftanstalt SIZO-5 ‚Vodnik‘, in der 
Vladimir Kara-Murza inhaftiert 
war. 
Kara-Murza ist ein bekannter Akti-
vist der Opposition in Russland. 
Das gegen ihn gerichtete politisch 
motivierte und auf falschen An-
schuldigungen beruhende Ge-
richtsverfahren wurde 2022 einge-
leitet, nachdem er dem Kreml vor-
geworfen hatte, in der Ukraine 
Kriegsverbrechen zu begehen, und 
den russischen Angriffskrieg öf-
fentlich verurteilt hatte. Im April 
2023 wurde er zu einer 25-jährigen 
Haftstrafe in einem Hochsicher-
heitsgefängnis/Arbeitslager verur-
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teilt. Das Gerichtsverfahren gegen 
ihn war auf seinen Aktivismus aus-
gerichtet und diente in Russland als 
Schauprozess, um Regimekritiker 
davon abzuhalten, Kritik am An-
griffskrieg gegen die Ukraine zu 
üben. Der Justizapparat des Landes 
wird von der russischen Führung 
bei zahlreichen schweren Men-
schenrechtsverletzungen als gängi-
ges Mittel eingesetzt. Das Justizwe-
sen ist nicht unabhängig und dient 
der systematischen und schweren 
Verletzung der Menschenrechte 
von Regimekritikern, deren Recht 
auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäusserung verletzt wird. 
Kara-Murzas Gesundheitszustand 
hat sich seit seinem Haftantritt im 
April 2022 deutlich verschlechtert. 
Komnov ist für die entwürdigende 
Behandlung von Kara-Murza ver-
antwortlich, der in eine Strafzelle 
verlegt wurde, obwohl er infolge 
zweier früherer Vergiftungen an ei-
ner schweren Nervenerkrankung 
leidet. 
Die schlechte Behandlung von 
Kara-Murza in der von Komnov 
geleiteten Untersuchungshaftan-
stalt ist ein Beleg dafür, dass inhaf-
tierte Regimekritiker systematisch 
unmenschlich behandelt werden. 
Komnov war zudem zu der Zeit in 
der Untersuchungshaftanstalt 
‚Butyrka‘ als Wächter angestellt, als 
unzumutbare Bedingungen zum 
Tod des Korruptionsbekämp-
fungsaktivisten Sergei Magnitsky 
führten. 
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Kara-Murza wurde im Rahmen des 
Gefangenenaustauschs 2024 in An-
kara freigelassen. 
Komnov ist daher für schwere 
Menschenrechtsverletzungen, da-
runter entwürdigende Behandlung 
sowie Verletzung des Rechts auf 
Meinungsfreiheit und freie Mei-
nungsäusserung, in Russland ver-
antwortlich. 

58. Abdul Hakim 
HAQQANI 
alias Mawlawi 
Sheikh Abdul 
Hakim Haqqani 
Ishaqzai; 
‚Shaikhul 
Hadis‘ Maulvi 
Abdul Hakim 
‚Haqqani‘ 

Position(en): 
Amtierender 
Oberster Tali-
ban-Richter des 
Obersten Ge-
richtshofs  
Afghanistans 
Qazi al-Quzzat 
(Oberster Rich-
ter) 
Geburtsdatum: 
1967 
Geburtsort: 
Panjwayi, Pro-
vinz Kandahar, 
Afghanistan 
Staatsangehörig-
keit: afghanisch 
Geschlecht: 
männlich 

Abdul Hakim Haqqani ist gegen-
wärtig amtierender Oberster Tali-
ban-Richter des Obersten Ge-
richtshofs Afghanistans; er wurde 
2021 von der Taliban-Führung er-
nannt. In dieser Eigenschaft hat er 
das Rechtssystem dazu genutzt, ge-
schlechtsspezifische Unterdrü-
ckung von Frauen zu praktizieren, 
indem Richterinnen vom afghani-
schen Gerichtssystem ausgeschlos-
sen und der Zugang von Frauen zur 
Justiz systematisch beschränkt 
wurde, wodurch gegen den Grund-
satz der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen verstossen 
wurde. Am 8. Juli 2025 erliess der 
IStGH einen Haftbefehl gegen 
Haqqani aufgrund seiner mutmass-
lichen Verantwortung für die Ver-
folgung aus geschlechtsspezifi-
schen und politischen Gründen, ein 
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit. 
Neben seiner Rolle als amtierender 
Oberster Taliban-Richter fungiert 
Abdul Hakim Haqqani als ideolo-
gischer Führer der Taliban. Er hat 
durch seinen persönlichen Zugang 
zum Taliban-Führer Haibatullah 
Akhundzada politischen Einfluss 
ausgeübt, um die Taliban-Ideologie 
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im Hinblick auf geschlechtsspezifi-
scher Unterdrückung zu gestalten, 
insbesondere indem er Leitlinien 
für den systematischen Ausschluss 
von Frauen und Mädchen vom öf-
fentlichen Leben in Afghanistan 
herausgegeben hat. 
In seiner Eigenschaft als amtieren-
der Oberster Taliban-Richter des 
Obersten Gerichtshofs Afghanis-
tans ist er daher für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in Afgha-
nistan verantwortlich, insbeson-
dere für die Verletzung des Rechts 
von Frauen und Mädchen auf Zu-
gang zur Justiz und des Rechts auf 
Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen. 

60. James Mark 
NANDO 

Position(en): 
Generalmajor, 
Südsudanesische 
Volksverteidi-
gungsarmee 
(South Sudan 
People’s  
Defence Forces - 
SSPDF) 
Geburtsort: 
Ezo, Ezo 
County, West-
Äquatoria, Süd-
sudan 
Anschrift: Juba, 
Südsudan 
Staatsangehörig-
keit: südsudane-
sisch 
Geschlecht: 
männlich 

James Nando ist ein hochrangiger 
Offizier der südsudanesischen 
Volksverteidigungsarmee (SSPDF), 
der den Rang eines Generalmajors 
innehat. Er befehligt Streitkräfte im 
südsudanesischen Bundesstaat 
West-Äquatoria, die weit verbrei-
tete Angriffe auf die Zivilbevölke-
rung verübt haben. Seine Streit-
kräfte setzten systematisch sexuelle 
und geschlechtsspezifische Gewalt 
als Mittel ein, um die Bevölkerung 
zu terrorisieren. 
In seiner Eigenschaft als General-
major ist er daher für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in Südsu-
dan verantwortlich, einschliesslich 
sexueller und geschlechtsspezifi-
scher Gewalt. Auch 2025 ist er 
noch militärisch aktiv und weiter-
hin an Gewalttaten gegen Zivilisten 
beteiligt. 
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84. Kirill Sergeevich 
NIKIFOROV 

Position(en): 
Richter am  
Regionalgericht 
Wladimir 
Geburtsdatum: 
14.3.1992 
Staatsangehörig-
keit: russisch 
Geschlecht: 
männlich 

Kirill Sergeevich Nikiforov ist 
Richter am Regionalgericht Wladi-
mir. In seiner früheren Eigenschaft 
als Richter am Stadtgericht 
Kowrow wies er die Klage des Op-
positionsführers Alexej Nawalny 
gegen IK-6 ab, mit der dieser seine 
Verlegung für 12 Tage in eine Straf-
zelle angefochten hatte. Während 
seiner Haft in IK-6 sperrten Be-
amte Alexej Nawalny regelmässig 
wegen angeblicher kleinerer Verge-
hen in eine Strafzelle. In der Folge 
verbrachte er Monate in Isolation, 
was zu einer erheblichen Ver-
schlechterung seiner Gesundheit 
führte. 
Daher ist er in seiner ehemaligen 
Position als Richter am Stadtgericht 
Kowrow verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun-
gen in Russland, darunter willkür-
liche Inhaftierungen sowie Folter 
und andere grausame, unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe, sowie für Verstösse ge-
gen das Recht auf Meinungsfreiheit 
und freie Meinungsäusserung, die 
im Hinblick auf die Ziele der Ge-
meinsamen Aussen- und Sicher-
heitspolitik gemäss Art. 21 EUV 
Anlass zu ernster Besorgnis geben. 

106. Neria BEN 
PAZI 
alias Naria BEN 
FAZ 

Geburtsdatum: 
28.11.1993 
Staatsangehörig-
keit: israelisch 
Geschlecht: 
männlich 
Identifikations-
nummer: 
311509004 

In den letzten Jahren hat Neria Ben 
Pazi hat einige der gewalttätigsten 
Aussenposten im Westjordanland 
errichtet. 
Er ist einer der Haupttäter der Ver-
treibung der Beduinengemein-
schaft aus Wadi Seeq in der Nähe 
von Ramallah im Oktober 2023. 
Neria Ben Pazi wird seit 2021 be-
schuldigt, in Wadi Seeq und Deir 
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Jarir wiederholt Palästinenser ange-
griffen zu haben, und sein Vorge-
hen wurde Folter gleichgesetzt. Am 
12. Oktober 2023 nahm er an einem 
gewalttätigen Angriff in Wadi Seeq 
teil, bei dem Palästinenser brutal 
geschlagen, ihnen Handschellen 
angelegt und sie in Unterwäsche fo-
tografiert wurden. Siedler haben 
auf sie uriniert und Zigaretten an 
ihnen gelöscht. 
Er ist daher verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun-
gen oder -verstösse gegen Palästi-
nenser, einschliesslich Folter und 
anderer grausamer, unmenschli-
cher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe, was im Hinblick 
auf die Ziele der Gemeinsamen 
Aussen- und Sicherheitspolitik ge-
mäss Art. 21 des Vertrags über die 
Europäische Union auch Anlass zu 
ernster Besorgnis gibt. 

107. Yinon LEVI 
alias Yinon 
LEVY 

Geburtsdatum: 
12.12.1992 
Staatsangehörig-
keit: israelisch 
Geschlecht: 
männlich 
Identifikations-
nummer: 
203807276 

Yinon Levi hat sich an zahlreichen 
Gewalttaten gegen benachbarte 
Dörfer von seinem Wohnsitz im 
illegalen Aussenposten Meitarim 
farm aus beteiligt. 
Dies umfasst insbesondere die Er-
stürmung und Beschädigung von 
Häusern palästinensischer Fami-
lien, auch in Anwesenheit von 
Frauen und Kindern, sowie das 
Ansetzen von Hunden auf palästi-
nensische Schäfer, um diese körper-
lich anzugreifen und die eigene 
Herde auf derem privaten Land 
grasen zu lassen. 
Levi war an dem gewalttätigen An-
griff von Siedlern im Dorf Umm 
Al-Khair im Westjordanland am 
28. Juli 2025 beteiligt, bei dem Levi 
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auf den Menschenrechtsverteidiger 
Awdah Hathaleen geschossen und 
ihn getötet hat. 
Er ist daher verantwortlich für ge-
zielte schwere und weiträumige 
Menschenrechtsverletzungen oder 
-verstösse gegen Palästinenser in 
Bezug auf das Recht auf körperli-
che und geistige Unversehrtheit, 
das Eigentumsrecht und das Recht 
auf Privat- und Familienleben, was 
im Hinblick auf die Ziele der Ge-
meinsamen Aussen- und Sicher-
heitspolitik gemäss Art. 21 des Ver-
trags über die Europäische Union 
auch Anlass zu ernster Besorgnis 
gibt. 

108. Meir Mordechai 
ETTINGER 

Position(en): 
Mitglied der 
Hilltop Youth 
Geburtsdatum: 
4.10.1991 
Geburtsort: 
Kiryat Moshe, 
Jerusalem, Israel 
Staatsangehörig-
keit: israelisch 
Geschlecht: 
männlich 
Verbundene 
Organisation: 
Hilltop Youth 

Meir Ettinger ist eine führende 
Persönlichkeit der Hilltop Youth, 
einer radikalen Jugendgruppe, die 
sich aus Mitgliedern zusammen-
setzt, die für Gewalttaten gegen Pa-
lästinenser und deren Dörfer im 
Westjordanland bekannt sind. 
Die Hilltop Youth gründet nicht 
genehmigte Aussenposten auf 
Bergkuppen im Westjordanland 
und beteiligt sich an der von Sied-
lern ausgehenden Gewalt durch so-
genannte ‚price tag attacks‘. Die 
von Siedlern ausgehende, gegen Pa-
lästinenser gerichtete Gewalt, da-
runter körperliche und psychosozi-
ale Schikane, Schläge, Mord und 
Zerstörung von Eigentum, ist sys-
tematischer Natur. 
Meir Ettinger fördert Angriffe und 
stiftet zu diesen an und beteiligt 
sich an Einschüchterungen, um Pa-
lästinenser von ihrem Grund und 
Boden zu vertreiben. Er hat zur Er-
richtung illegaler Siedlungen und 
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Aussenposten auf palästinensi-
schem Land im Westjordanland 
beigetragen, indem er Taktiken der 
Einschüchterung, Schikane und 
Gewalt einsetzte und billigte. 
Im Jahr 2015, als er bereits als der 
Hilltop Youth zugehörig galt, war 
er an einem tödlichen Brandan-
schlag auf ein palästinensisches 
Haus im Westjordanland beteiligt, 
bei dem zwei Eltern und ihr acht-
zehn Monate alter Sohn getötet 
wurden. 
Meir Ettinger ist daher verantwort-
lich für schwere Menschenrechts-
verletzungen oder -verstösse, ein-
schliesslich Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder 
Strafe, sowie für Verletzungen oder 
Verstösse gegen das Eigentums-
recht und das Recht auf Privat- und 
Familienleben von Palästinensern 
im Westjordanland und für die Un-
terstützung und Förderung solcher 
Handlungen. Diese Verstösse und 
Verletzungen geben im Hinblick 
auf die Ziele der Gemeinsamen 
Aussen- und Sicherheitspolitik ge-
mäss Art. 21 des Vertrags über die 
Europäische Union auch Anlass zu 
ernster Besorgnis. 

109. Elisha YERED Position(en): 
Mitglied der 
Hilltop Youth 
Geburtsdatum: 
2001 
Staatsangehörig-
keit: israelisch 
Geschlecht: 
männlich 

Elisha Yered ist ein israelischer 
Siedleraktivist im Westjordanland 
und als Mitglied der ‚Hilltop Youth‘ 
bekannt, einer radikalen Jugend-
gruppe, die sich an Gewalttaten ge-
gen Palästinenser und ihre Dörfer 
im Westjordanland beteiligt. 
Die Hilltop Youth beteiligt sich an 
der von Siedlern ausgehenden Ge-
walt durch sogenannte ‚price tag 
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Verbundene 
Organisation: 
Hilltop Youth 

attacks‘. Diese von Siedlern ausge-
hende, gegen Palästinenser gerich-
tete Gewalt, darunter körperliche 
und psychosoziale Schikane, 
Schläge, Mord und Zerstörung von 
Eigentum, ist systematischer Na-
tur. 
Elisha Yered fördert solche Hand-
lungen und beteiligt sich an ihnen. 
Er stiftet regelmässig zu Gewalt ge-
gen Palästinenser im Westjordan-
land an, unter anderem durch die 
Verbreitung von Botschaften, wie 
z. B. Aufruf zur ‚Vernichtung‘ ei-
nes palästinensischen Dorfes. 
Im April 2024 hat Elisha Yered An-
griffe von Siedlern, bei denen vier 
Palästinenser ums Leben kamen so-
wie zahlreiche verwundet, dut-
zende Häuser und mehr als 100 
Autos in elf Dörfern in Brand ge-
setzt und tausende Tiere geschlach-
tet wurden, koordiniert und dazu 
angestiftet. In WhatsApp-Nach-
richten rief er zur ‚kollektiven Be-
strafung der mörderischen arabi-
schen Bevölkerung‘ auf. Bei den 
Ausschreitungen handelte es sich 
um einen der gravierendsten und 
systematischsten Angriffe durch 
Siedler seit Jahrzehnten. 
Er hat eine palästinensische Familie 
durch einschüchternde und bedro-
hende Sprache persönlich schika-
niert, um ihre Bewegungsfreiheit 
auf ihrem eigenen Land zu beein-
trächtigen, und ist an der Zerstö-
rung von Eigentum von Palästinen-
sern im Westjordanland beteiligt. 
Elisha Yered war Teil einer Gruppe 
bewaffneter Siedler, die sich am 
4. August 2023 vom illegalen 
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Aussenposten Oz Zion in Richtung 
des in der Nähe von Ramallah gele-
genen palästinensischen Dorfes 
Burqa bewegte. Die Siedler gaben 
Schüsse auf die Palästinenser ab, 
was zum Tod des 19-jährigen Pa-
lästinensers Qusai Jammal Mi’tan 
führte und wodurch mehrere an-
dere Palästinenser verletzt wurden. 
Elisha Yered ist daher verantwort-
lich für schwere Menschenrechts-
verletzungen oder -verstösse, ein-
schliesslich Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder 
Strafe, sowie für Verletzungen oder 
Verstösse gegen das Eigentums-
recht und das Recht auf Privat- und 
Familienleben von Palästinensern 
im Westjordanland und für die Un-
terstützung und Förderung solcher 
Handlungen, und ist verantwort-
lich für das Eintreten für nationa-
len, rassischen oder religiösen Hass, 
der zu Diskriminierung, Feindse-
ligkeit oder Gewalt führt. Diese 
Verletzungen oder Verstösse geben 
im Hinblick auf die Ziele der Ge-
meinsamen Aussen- und Sicher-
heitspolitik gemäss Art. 21 des Ver-
trags über die Europäische Union 
auch Anlass zu ernster Besorgnis. 

110. Moshe 
SHARVIT 

Geburtsdatum: 
13.11.1994 
Staatsangehörig-
keit: israelisch 
Geschlecht: 
männlich 
Personalaus-
weis-Nr.: 
206223000 
Anschrift:  

Moshe Sharvit ist ein israelischer 
Siedler im Jordantal und lebt in 
einem Vorposten in der Nähe des 
Dorfes mit dem Namen ‚Tirza Val-
ley Farm‘, auch unter dem Namen 
‚Moshe‘s Farm‘ bekannt. 
Moshe Sharvit verübt als Siedler 
Gewalttaten gegenüber palästinen-
sischen Bewohnern, die als Vieh-
hirten in der Nähe seines sich auf 
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Tirzah Valley 
Farm outpost, 
West Bank,  
Occupied Pales-
tinian Territories 
Verbundene 
Organisationen: 
Moshe’s Farm 

einem Hügel befindenden Vorpos-
tens im Westjordanland leben, und 
bedroht sie. 
Seine Belästigungen gegenüber die-
sen Gemeinschaften haben sich seit 
Oktober 2023 verschärft. Moshe 
Sharvit hat Palästinenser häufig 
verbal und physisch belästigt und 
sie aufgefordert, ihre Häuser und 
Grundstücke zu verlassen. Im Ok-
tober 2023 hat dieses Verhalten 
dazu geführt, dass palästinensische 
Zivilpersonen aus ihrem Dorf Ein 
Shibli geflohen sind. Er bedrohte 
palästinensische Männer, Frauen 
und Kinder verbal und hat einen 
älteren Menschen körperlich ange-
griffen. So warf er unter anderem 
Steine auf Palästinenser und deren 
Vieh, fuhr absichtlich in Viehher-
den und auf kultivierte Felder, 
hetzte Hunde auf Palästinenser und 
deren Vieh und misshandelte Tiere 
mit Schlagstöcken und Peitschen. 
Am 6. März 2025 untersagte ein 
Gericht in Jerusalem Sharvit nach 
wiederholten Angriffen und Beläs-
tigungen, sich dem Grundstück 
einer palästinensischen Familie in 
der Nähe seines Vorpostens zu nä-
hern. 
Moshe Sharvit ist daher verant-
wortlich für schwere und systema-
tische Menschenrechtsverstösse, 
darunter auch die Verletzung des 
Rechts jeder Person, das höchst-
mögliche Mass an körperlicher und 
geistiger Unversehrtheit zu genies-
sen. Diese Verstösse geben auch im 
Hinblick auf die Ziele der Gemein-
samen Aussen- und Sicherheitspo-
litik gemäss Art. 21 des Vertrags 
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über die Europäische Union Anlass 
zu ernster Besorgnis. 

111. Zvi BAR 
YOSEF 
alias Zvi  
BAR-YOSEF 

Geburtsdatum: 
20.9.1992 
Staatsangehörig-
keit: israelisch 
Geschlecht: 
männlich 
Personalaus-
weis-Nr.: 
204377998 
Verbundene 
Organisationen: 
Zvi’s Farm 

Zvi Bar Yosef gründete im West-
jordanland, östlich der Siedlung 
Halamish, den nicht genehmigten 
Aussenposten ‚Zvi‘s Farm‘. Der 
Vorposten hat rund 2 500 Dunam 
(= 620 Acre = 248 ha) besetzt, die 
von den Dörfern Jibya, Kaubar 
(Kobar) und Umm Safa bewirt-
schaftet wurden. 
In den Jahren 2019, 2021 und 2023 
hat Zvi Bar Yosef wiederholt Paläs-
tinenser aus diesen Dörfern ange-
griffen und war ihnen gegenüber 
gewalttätig, wodurch einige von 
ihnen schwer verletzt wurden. Bar 
Yosef lebt immer noch auf Zvi’s 
Farm. Durch seine Gewalttätigkeit 
in der Vergangenheit ist die Umge-
bung zu einem Sperrgebiet gewor-
den, und die Palästinenser haben 
keinen Zugang mehr zu ihren eige-
nen Feldern. 
Zvi Bar Yosef ist daher verantwort-
lich für schwere und systematische 
Menschenrechtsverstösse darunter 
auch die Verletzung des Rechts auf 
körperliche und geistige Unver-
sehrtheit, des Eigentumsrechts und 
des Rechts auf Privat- und Fami-
lienleben. Diese Verstösse geben 
auch im Hinblick auf die Ziele der 
Gemeinsamen Aussen- und Sicher-
heitspolitik gemäss Art. 21 des Ver-
trags über die Europäische Union 
Anlass zu ernster Besorgnis. 

113. Baruch 
MARZEL 

Position(en): 
Mitglied von 
Otzma Yehudit 
Geburtsdatum: 
23.4.1959 

Baruch Marzel ist Gründer der 
rechtsextremen Partei ‚Otzma 
Yehudit‘, die derzeit von Itamar 
Ben Gvir geleitet wird. Die Partei 
vertritt eine der extremsten israe-
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Geburtsort: 
Boston, USA 
Staatsangehörig-
keit: amerika-
nisch, israelisch 
Geschlecht: 
männlich 
Anschrift: Tel 
Rumeida settle-
ment, Hebron, 
Occupied Pales-
tinian Territo-
ries 

lischen Ideologien und ist Teil der 
Bewegung des Kahanismus. In den 
1990er-Jahren war er Leiter der 
Kahane-Partei, bis diese im Jahr 
1994 von den israelischen Behör-
den verboten wurde. 
2019 wurde Baruch Marzel vom 
Obersten Gerichtshof Israels mit 
der Begründung, dass er wiederholt 
rassistische Bemerkungen geäussert 
habe, von der Möglichkeit ausge-
schlossen, sich als Kandidat für die 
Parlamentswahlen aufstellen zu las-
sen. 
Baruch Marzel fordert die Schaf-
fung eines Grossisraels, in dem es 
keinen Platz für Palästinenser gibt. 
Er fordert offen eine ethnische Säu-
berung Israels von Palästinensern 
und verweigert diesen ihr Recht auf 
ihr eigenes Land. Seit Beginn des 
Gaza-Konflikts hat er wiederholt 
gefordert, die humanitäre Hilfe für 
den Gazastreifen zu blockieren und 
die gesamte Bevölkerung des Gaza-
streifens zwangsweise umzusie-
deln. 
Baruch Marzel ist daher für 
schwere Menschenrechtsverstösse 
verantwortlich, insbesondere für 
das systematische Eintreten für na-
tionalen, rassischen oder religiösen 
Hass, was der Aufstachelung zu 
Diskriminierung, Feindseligkeiten 
oder Gewalt entspricht. Diese 
Verstösse geben auch im Hinblick 
auf die Ziele der Gemeinsamen 
Aussen- und Sicherheitspolitik ge-
mäss Art. 21 des Vertrags über die 
Europäische Union Anlass zu erns-
ter Besorgnis. 
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114. Ben-Zion 
‚Bentzi‘ 
GOPSTEIN 

Position: Grün-
der und Leiter 
von Lehava 
Geburtsdatum: 
10.9.1969 
Staatsangehörig-
keit: israelisch 
Geschlecht: 
männlich 
Personalaus-
weis-Nr.: 
024526394 
Anschrift: Givat 
HaAvot, Kiryat 
Arba, Occupied 
Palestinian  
Territories 
Verbundene 
Organisationen: 
Lehava 

Ben-Zion ‚Bentzi‘ Gopstein, der in 
der Siedlung Kiryat Arba (Westjor-
danland) lebt, ist Gründer und Lei-
ter der extremistischen Organisa-
tion ‚Lehava‘, einer Abspaltung der 
Bewegung des Kahanismus, mit 
dem Ziel, die ‚Assimilation im Hei-
ligen Land‘ zu bekämpfen. 
Ben-Zion ‚Bentzi‘ Gopstein setzt 
sich dafür ein, dass allen Palästinen-
sern ihre Rechte aberkannt werden, 
und fordert, dass diese Israel und 
die palästinensischen Gebiete ver-
lassen. 
Der Oberste Gerichtshof Israels 
hat Ben-Zion ‚Bentzi‘ Gopstein 
2019 verboten, sich als Kandidat für 
die Wahl zur Knesset aufstellen zu 
lassen, weil er ‚systematisch zu Ras-
sismus gegen die arabische Öffent-
lichkeit aufstachelt‘. Im Jahr 2025 
wurde er wegen Aufstachelung zu 
Terrorismus verurteilt, nachdem er 
gegen arabische Israelis gehetzt und 
dabei erklärt hatte: ‚Die Feinde un-
ter uns sind ein Krebs, und wenn 
wir diesen Krebs nicht loswerden, 
werden wir hier nicht mehr als Ju-
den leben können‘. 
Seit 2023 berät Gopstein den 
rechtsextremen Minister für natio-
nale Sicherheit Itamar Ben-Gvir 
und hochrangige Polizeibeamte zu 
Sicherheitsfragen. Nach einem Ter-
roranschlag in Ost-Jerusalem 
schlug er dem Minister vor, brutale 
Massnahmen zu ergreifen, darunter 
gezielte Morde, die Zerstörung von 
Häusern, die Blockade ganzer 
Wohngebiete und Rechtsvorschrif-
ten zur Deportation der Familien 
der Angreifer. 
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Ben-Zion ‚Bentzi‘ Gopstein ist da-
her für systematische und schwere 
Menschenrechtsverstösse verant-
wortlich, einschliesslich wegen des 
Eintretens für nationalen, rassi-
schen oder religiösen Hass, was der 
Aufstachelung zu Diskriminie-
rung, Feindseligkeiten oder Gewalt 
entspricht. Diese Verstösse geben 
auch im Hinblick auf die Ziele der 
Gemeinsamen Aussen- und Sicher-
heitspolitik gemäss Art. 21 des Ver-
trags über die Europäische Union 
Anlass zu ernster Besorgnis. 

115. Abdel Karim 
Mahmoud 
(Mahmood, 
Mohammad) 
IBRAHIM 

Position(en): 
Stabschef der 
syrischen Armee 
Geburtsort: 
Tartus, Syrien 
Staatsangehörig-
keit: syrisch 
Geschlecht: 
männlich 

Abdel Karim Mahmoud Ibrahim 
war von 2022 bis Dezember 2024 
Stabschef der syrischen Armee. 
Der syrische Staat, einschliesslich 
seines Militärs, beging während des 
al-Assad-Regimes systematische 
und weitverbreitete Folter, Verge-
waltigung und sexuelle und ge-
schlechtsspezifische Gewalt gegen 
Zivilpersonen. 
Als Stabschef der syrischen Armee 
ist Abdel Karim Mahmoud Ibra-
him für die Handlungen der ihm 
unterstehenden Streitkräfte verant-
wortlich. 
Daher ist Abdel Karim Mahmoud 
Ibrahim verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun-
gen, einschliesslich Folter und sys-
tematischer und weitverbreiteter 
sexueller und geschlechtsspezifi-
scher Gewalt. 

116. Ali Mahmoud 
ABBAS 

Position(en): 
Verteidigungs-
minister und 
stellvertretender 
Oberbefehlsha-
ber der Armee 

Ali Mahmoud Abbas war von 
2022 bis Dezember 2024 Verteidi-
gungsminister Syriens und stell-
vertretender Oberbefehlshaber 
der syrischen Armee. 
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Geburtsdatum: 
2.11.1964 
Geburtsort: Rif 
Dimashq,  
Syrien 
Staatsangehörig-
keit: syrisch 
Geschlecht: 
männlich 

Der syrische Staat, einschliesslich 
seines Militärs, beging während des 
al-Assad-Regimes systematische 
und weitverbreitete Folter, Verge-
waltigung sowie sexuelle und ge-
schlechtsspezifische Gewalt gegen 
Zivilpersonen. 
Als Verteidigungsminister Syriens 
und stellvertretender Oberbefehls-
haber der syrischen Armee ist Ali 
Mahmoud Abbas für die Handlun-
gen der ihm unterstehenden Streit-
kräfte verantwortlich. 
Daher ist Ali Mahmoud Abbas 
verantwortlich für schwere Men-
schenrechtsverletzungen, ein-
schliesslich Folter und systemati-
scher und weitverbreiteter sexuel-
ler und geschlechtsspezifischer 
Gewalt. 

119. Muhammad 
Hussein  
AL-JASIM 
alias Abu 
AMSHA,  
Muhammad 
Husayn  
AL-JASIM, 
Muhammad 
AL-JASSIM 
BIN 
HUSSEIN,  
Mohamed 
ALJASEM,  
al-Amshat 

Position(en): 
Geburtsdatum: 
1985 
Geburtsort:  
Al-Jawsa,  
Gouvernement 
Hama, Syrien 
Staatsangehörig-
keit: syrisch 
Geschlecht: 
männlich 
Verbundene 
Organisationen: 
Sultan-Sulai-
man-Shah-Bri-
gade 

Muhammad Hussein al-Jasim ist 
der Gründer und Anführer der Sul-
tan-Sulaiman-Shah-Brigade, einer 
im syrischen Bürgerkrieg aktiven 
syrischen bewaffneten Miliz. 
Im März 2025 war die Sultan-Sulai-
man-Shah-Brigade unter dem 
Kommando von Muhammad 
Hussein al-Jasim an den Gewaltta-
ten in der syrischen Küstenregion, 
die sich gegen Zivilpersonen und 
insbesondere die alawitische Ge-
meinschaft richteten, beteiligt, auch 
durch willkürliche Tötungen von 
Zivilpersonen. 
Muhammad Hussein al-Jasim ist 
daher verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzungen in 
Syrien, einschliesslich willkürlicher 
Tötungen. 
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121. Miqdad Lu’ay 
FATIHA 
alias Miqdad 
FATIHA, 
Miqdad 
FUTAIHA, 
Abu Jafar, Abu 
Jaafar, Abu Ja‘ 
afa, Miqdad 
Fteha 

Geburtsdatum: 
19.6.1989 
Geburtsort: 
Jableh, Latakia, 
Syrien 
Staatsangehörig-
keit: syrisch 
Geschlecht: 
männlich 
Anschrift: Sy-
rien/Libanon 

Miqdad Fatiha ist ehemaliges Mit-
glied der syrischen Republikani-
schen Garde, die inzwischen aufge-
löst wurde. In dieser Funktion war 
er verantwortlich für viele schwere 
Menschenrechtsverletzungen oder 
-verstösse, einschliesslich Folter 
und anderer grausamer Behand-
lung von Gefangenen. 
Nach dem Sturz des al-Assad-Re-
gimes im Dezember 2024 hat 
Miqdad Fatiha in den syrischen 
Küstenregionen Milizen gebildet, 
die religiös motivierte Spannungen 
anfachen und zu Gewalt aufsta-
cheln. Einheiten unter seinem 
Kommando waren an der religiös 
motivierten Gewalt im März 2025 
in der syrischen Küstenregion be-
teiligt, bei der Hunderte von Zivil-
personen ums Leben kamen. 
Als Anführer der Milizen ist 
Miqdad Fatiha daher verantwort-
lich für schwere Menschenrechts-
verletzungen oder -verstösse, ein-
schliesslich Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher und er-
niedrigender Behandlung. 
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 Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

1. Büro für öffent-
liche Sicherheit 
von Xinjiang 
Production and 
Construction 
Corps (Xinjiang 
Production and 
Construction 
Corps Public  
Security Bureau) 

Anschrift: 106 
Guangming 
Road, Urumqi, 
Xinjiang 
Uyghur Auto-
nomous Region 
(XUAR), China 
Telefon:  
+86 991 598 8114 
Art der Organi-
sation: Regie-
rungsstelle 
Ort der Regist-
rierung: 106 
Guangming 
Road, Urumqi, 
Xinjiang 
Uyghur Auto-
nomous Region 
(XUAR), China 
Datum der  
Registrierung:  
April 1984 
Ort des Haupt-
geschäftssitzes: 
Urumqi, Xinji-
ang Uyghur 
Autonomous 
Region 
(XUAR), China 
Guangqiu 
YANG (2.2017-
2.2023); 
Zhiyong 
GONG (Seit 2. 
2023-); 
Sekretär der 
Kommunisti-
schen Partei 

Das Büro für öffentliche Sicherheit 
von Xinjiang Production and 
Construction Corps (XPCC) ist 
für die Umsetzung der Sicherheits-
politik von XPCC, einschliesslich 
Verwaltung von Internierungsla-
gern, zuständig. XPCC ist eine 
staatseigene wirtschaftliche und pa-
ramilitärische Organisation im Ui-
gurischen Autonomen Gebiet Xin-
jiang in China, die als Verwaltungs-
behörde fungiert und die wirt-
schaftlichen Tätigkeiten in Xinjiang 
kontrolliert. 
Als für die Sicherheitspolitik bei 
XPCC zuständige Abteilung ist 
das Büro für öffentliche Sicherheit 
von XPCC für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in China 
verantwortlich, insbesondere die 
massenhafte willkürliche Internie-
rung und erniedrigende Behand-
lung von Uiguren und Angehöri-
gen anderer muslimischer ethni-
scher Minderheiten sowie syste-
matische Verstösse gegen die Reli-
gions- und Weltanschauungsfrei-
heit dieser Menschen - unter ande-
rem im Zuge der Durchführung 
des gegen muslimische ethnische 
Minderheiten gerichteten, gross 
angelegten Überwachungs-, Inter-
nierungs- und Indoktrinations-
programms von XPCC. 
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Chinas/Polizei-
chef/Chefin-
spektor des Bü-
ros für öffentli-
che Sicherheit 
von XPCC; 
Im Rahmen die-
ses Programms 
setzt XPCC  
Uiguren und 
Angehörige an-
derer muslimi-
scher ethnischer 
Minderheiten, 
insbesondere 
auf Baumwoll-
feldern, als 
Zwangsarbeiter 
ein. Als für die 
Sicherheitspoli-
tik bei XPCC 
zuständige Ab-
teilung ist das 
Büro für öffent-
liche Sicherheit 
von XPCC für 
den systemati-
schen Einsatz 
von Zwangsar-
beit verantwort-
lich. 

2. Oberste Staatsan-
waltschaft  
(Supreme Public 
Prosecutor’s Of-
fice, alias Office 
of the Prosecutor 
of the Demo-
cratic People’s 
Republic of Ko-
rea (DPRK)) 

 Die Oberste Staatsanwaltschaft ist 
eine Behörde, die die Aufsicht 
über alle Strafprozesse in der De-
mokratischen Volksrepublik Ko-
rea (DVRK) führt, einschliesslich 
Ermittlungen, Vernehmungen, 
Untersuchungshaft und Gerichts-
verfahren. 
Die Oberste Staatsanwaltschaft 
dient der Strafverfolgung und Be-
strafung von Personen für Hand-
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lungen, die der politischen Linie 
zuwiderlaufen, wobei ihnen grund-
sätzlich kein faires Verfahren zu-
teilwird. Da sie die Rechte von Per-
sonen in Untersuchungshaft und 
im Strafvollzug nicht durchsetzt, 
trägt sie als Behörde ausserdem die 
Verantwortung für schwere Men-
schenrechtsverletzungen in ge-
wöhnlichen Haftanstalten und Un-
tersuchungshaftanstalten. Sie arbei-
tet eng mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit und dem Ministe-
rium für soziale Sicherheit zusam-
men und ist daher für die schweren 
Menschenrechtsverletzungen 
durch den Sicherheitsapparat der 
DVRK, insbesondere Folter und 
andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe, aussergerichtliche, 
summarische oder willkürliche 
Hinrichtungen und Tötungen, das 
Verschwindenlassen von Personen 
und willkürliche Festnahmen oder 
Inhaftierungen, sowie deren Legi-
timierung verantwortlich. 

5. Wagner Group 
(alias Vagner 
Group, PMC 
Wagner, Liga, 
League) 

  Die Wagner Group ist eine in Russ-
land ansässige private militärische 
Organisation ohne Rechtspersön-
lichkeit, die 2014 als Nachfolgeor-
ganisation des Slawonischen Korps 
gegründet wurde. Sie wurde von 
Dimitriy Utkin geleitet und von 
Yevgeny Prigozhin finanziert. Die 
Wagner Group finanziert und rea-
lisiert ihre Operationen durch die 
Gründung lokaler Organisationen 
und mit der Unterstützung der lo-
kalen Regierungen. 
Die Wagner Group ist für schwere 
Menschenrechtsverstösse in der 
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Ukraine, Syrien, Libyen, der Zent-
ralafrikanischen Republik, Sudan, 
Mali und Mosambik verantwort-
lich, darunter Folter und ausserge-
richtliche, summarische oder will-
kürliche Hinrichtungen und Tö-
tungen. 

6. Lobaye Invest 
SARLU 

Ort der Regist-
rierung: Bangui 
(Zentralafrikani-
sche Republik) 
Datum der  
Registrierung: 
24.10.2017 
Registrierungs-
nummer: M 
354838 D 0001 
(‚NIF‘-
Nummer, 
Steuer-Identifi-
kationsnummer) 
Ort des Haupt-
geschäftssitzes: 
Zentralafrikani-
sche Republik 
Weitere Anga-
ben: Zweignie-
derlassung der 
M-Finans 

Lobaye Invest SARLU ist ein Pri-
vatunternehmen, eingetragen in der 
Zentralafrikanischen Republik, 
Tochtergesellschaft des russischen 
Unternehmens M-Finans, das von 
Yevgeny Prigozhin kontrolliert 
wurde. Es wird von Dimitri Sytii, 
einer höheren Führungskraft der 
Wagner Group, und von Yevgeny 
Khodotov, der mit Yevgeny Pri-
gozhin in Verbindung stand, gelei-
tet. Lobaye Invest betreibt Gold- 
und Diamantenminen in der Zent-
ralafrikanischen Republik. Es ist 
mit den Operationen der Wagner 
Group in der Zentralafrikanischen 
Republik verknüpft. Es finanziert 
auch mehrere Medienunterneh-
men, so beispielsweise den Radio-
sender Lengo Songo, einen zentral-
afrikanischen Radiosender, der 
Desinformationskampagnen 
durchführt und die Präsenz der 
Wagner Group in der Zentralafri-
kanischen Republik fördert. 
Lobaye Invest steht mit der Wag-
ner Group in Verbindung, die we-
gen schwerer Menschenrechtsver-
stösse, darunter Folter und ausser-
gerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen und 
Tötungen, die in mehreren Ländern 
einschliesslich der Zentralafrikani-
schen Republik begangen wurden, 
in die Liste aufgenommen wurde. 
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Durch seine Aktivitäten unter-
stützt Lobaye Invest auch derartige 
Verstösse, die in der Zentralafrika-
nischen Republik begangen wer-
den. 

7. DIAMVILLE Datum der  
Registrierung: 
28.3.2019 
Registrierungs-
nummer: 
CA/BG2019B519 
Ort des Haupt-
geschäftssitzes: 
Zentralafrikani-
sche Republik 
Weitere Anga-
ben: Verbun-
dene Personen 
und Einrichtun-
gen: 
Yevgeny  
Prigozhin (ver-
storben),  
Wagner Group,  
Dimitri Sytii,  
Valery Zakharov, 
Perfilev, Svetlana 
Troitskaya, 
Lobaye Invest 

Diamville ist ein Tarnunterneh-
men, das von der Wagner Group in 
der Zentralafrikanischen Republik 
betrieben wird, um illegalen Han-
del mit Diamanten zu treiben. Es ist 
eng mit allen wichtigen Akteuren 
der Wagner Group in der Zentral-
afrikanischen Republik wie etwa 
Dimitri Sytii und vormals Yevgeny 
Prigozhin verknüpft. Diamville ist 
mit der Wagner Group verbunden, 
die wegen schwerer Menschen-
rechtsverstösse, darunter Folter 
und aussergerichtliche, summari-
sche oder willkürliche Hinrichtun-
gen und Tötungen, die in mehreren 
Ländern einschliesslich der Zent-
ralafrikanischen Republik began-
gen wurden, in die Liste aufgenom-
men wurde. Durch seine Aktivitä-
ten unterstützt es derartige 
Verstösse, die in der Zentralafrika-
nischen Republik begangen wer-
den. 

9. Radio Centrafri-
caine Lengo 
Sengo 

Ort der Regist-
rierung: Bangui, 
Zentralafrikani-
sche Republik 
Datum der Re-
gistrierung: No-
vember 2018 
Ort des Haupt-
geschäftssitzes: 
Galabadja Ban-
gui, Commune 
de Bangui Gala-
badja, 8eme Arr. 

Bei Radio Lengo Sengo handelt es 
sich um einen zentralafrikanischen 
Radiosender, der im Namen der 
Wagner Group Online-Einfluss-
nahmeoperationen durchführt. Das 
eigentliche Ziel besteht darin, die 
öffentliche Meinung zu manipulie-
ren. Der Radiosender führt Desin-
formationskampagnen durch und 
begünstigt die Präsenz der Wagner 
Group in der Zentralafrikanischen 
Republik. Radio Lengo Sengo wird 
von Lobaye Invest finanziert, 
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[GPS]-> 4.4070, 
18.5465 

einem früher mit Yevgeny Pri-
gozhin verbundenen Privatunter-
nehmen mit Verbindungen zur 
Wagner Group, das als Tarnung für 
die Tätigkeiten der Wagner Group 
in der Zentralafrikanischen Repub-
lik dient. 
Die Wagner Group wurde wegen 
schwerer Menschenrechtsver-
stösse, darunter Folter und ausser-
gerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen und 
Tötungen, die in mehreren Län-
dern einschliesslich der Zentralaf-
rikanischen Republik begangen 
wurden, in die Liste aufgenom-
men. 
Radio Lengo Sengo ist für die Un-
terstützung und Förderung der 
Handlungen der Wagner Group 
verantwortlich. 

28. Hilltop Youth 
(alias No’ar 
HaGva’ot) 

Verbundene 
Personen: 
Meir Mordechai 
Ettinger; Elisha 
Yered 

Hilltop Youth ist eine radikale Ju-
gendgruppe, die sich aus Mitglie-
dern zusammensetzt, die für Ge-
walttaten gegen Palästinenser und 
deren Dörfer im Westjordanland 
bekannt sind. 
Die Gruppe gründet nicht geneh-
migte Aussenposten auf Bergkup-
pen im Westjordanland und betei-
ligt sich an der von Siedlern ausge-
henden Gewalt durch sogenannte 
‚price tag attacks‘. Diese von Sied-
lern ausgehende, gegen Palästinen-
ser und ihre Dörfer gerichtete Ge-
walt, darunter körperliche und psy-
chosoziale Schikane, Schläge, Mord 
und Zerstörung von Eigentum, ist 
systematischer Natur und hat zur 
zwangsweisen Umsiedlung ganzer 
Gemeinschaften geführt. 
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Hilltop Youth ist daher verant-
wortlich für schwere Menschen-
rechtsverletzungen oder -verstösse, 
einschliesslich Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder 
Strafe, sowie für schwere Verlet-
zungen oder Verstösse gegen das 
Eigentumsrecht und das Recht auf 
Privat- und Familienleben von Pa-
lästinensern im Westjordanland, 
was im Hinblick auf die Ziele der 
Gemeinsamen Aussen- und Sicher-
heitspolitik gemäss Art. 21 des Ver-
trags über die Europäische Union 
auch Anlass zu ernster Besorgnis 
gibt. 

29. Moshe’s Farm 
(alias Tirza Valley 
Farm Outpost) 

Anschrift: West 
Bank, Occupied 
Palestinian  
Territories 
Registrierungs-
datum: 2021 
Verbundene 
Personen: 
Moshe Sharvit 

Moshe’s Farm, auch bekannt als 
Tirza Valley Farm, befindet sich im 
Eigentum des israelischen Siedlers 
Moshe Sharvit und wurde im Jahr 
2020 von ihm gegründet. Moshe 
Sharvit ist ein Siedler und verübt 
Gewalttaten gegenüber palästinen-
sischen Bewohnern, die als Vieh-
hirten in der Nähe seines sich auf 
einem Hügel befindenden Vorpos-
tens im Westjordanland leben, und 
bedroht sie. 
Bei Moshe’s Farm handelt es sich 
um einen unrechtmässigen Vorpos-
ten, der ungefähr 1,5 km südöstlich 
von der Siedlung Chamra im West-
jordanland liegt. Moshe’s Farm ist 
seit seiner Gründung grösser ge-
worden und umfasst derzeit meh-
rere Wohngebäude, ein Gästehaus 
für Reisende und einen Veranstal-
tungskomplex. In dem Gästehaus 
können bis zu 100 Menschen unter-
gebracht werden und sämtliche Ge-
bäude wurden ohne eine Genehmi-
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gung errichtet und sind daher ille-
gal. Seit der Gründung von 
Moshe’s Farm ist er ein Ausgangs-
punkt von Gewalt und Belästigung 
gegenüber palästinensischen Ge-
meinschaften von Viehhirten und 
von dort aus verüben Moshe Shar-
vit und andere Bewohner Gewalt 
und Belästigung gegenüber Palästi-
nenser. Am 6. März 2025 unter-
sagte ein Gericht in Jerusalem Shar-
vit nach wiederholten Angriffen 
und Belästigungen, sich dem 
Grundstück einer palästinensi-
schen Familie in der Nähe seines 
Vorpostens im Westjordanland zu 
nähern. 
Daher ist Moshe’s Farm eine Orga-
nisation, die mit Moshe Sharvit in 
Verbindung steht, der wegen 
schwerer und systematischer Men-
schenrechtsverstösse, darunter 
auch die Verletzung des Rechts je-
der Person, das höchstmögliche 
Mass an körperlicher und geistiger 
Unversehrtheit zu geniessen, in die 
Liste aufgenommen wurde. Diese 
Verstösse geben auch im Hinblick 
auf die Ziele der Gemeinsamen 
Aussen- und Sicherheitspolitik ge-
mäss Art. 21 des Vertrags über die 
Europäische Union Anlass zu erns-
ter Besorgnis. 

30. Zvi’s Farm Anschrift: 
Halamish, West 
Bank, Occupied 
Palestinian  
Territories 
Verbundene 
Personen: 
Zvi Bar Yosef 

Bei Zvi’s Farm handelt es sich um 
einen landwirtschaftlichen Betrieb, 
der einen unrechtmässigen, nicht 
genehmigten Vorposten auf palästi-
nensischem Gebiet in der Nähe von 
Halamish im Westjordanland bil-
det. 
Zvi’s Farm befindet sich in einem 
Teil des Westjordanlands, der sich 
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unter vollständiger Kontrolle des 
israelischen Militärs befindet und 
der von Palästinensern bewohnt 
wird. 
Zvi’s Farm wird von Zvi Bar Yosef 
betrieben, der den Vorposten als 
Ausgangsbasis für seine Gewaltta-
ten gegen palästinensische Bewoh-
ner nutzt und die palästinensischen 
Landwirte am Zugang zu ihrem 
Land und an dessen Bewirtschaf-
tung hindert. Der Vorposten hat 
rund 2500 Dunam (= 620 Acre = 
248 ha) besetzt, die von den Dör-
fern Jibya, Kaubar (Kobar) und 
Umm Safa bewirtschaftet wurden. 
In den Jahren 2019, 2021 und 2023 
hat Zvi Bar Yosef wiederholt Paläs-
tinenser aus diesen Dörfern ange-
griffen und war ihnen gegenüber 
gewalttätig, wodurch einige von 
ihnen schwer verletzt wurden. 
Daher ist Zvi’s Farm eine Organi-
sation, die mit Zvi Bar Yosef in 
Verbindung steht, gegen den wegen 
schwerer und systematischer Men-
schenrechtsverstösse, darunter 
auch die Verletzung des Rechts auf 
körperliche und geistige Unver-
sehrtheit, des Eigentumsrechts und 
des Rechts auf Privat- und Fami-
lienleben, Sanktionen verhängt 
wurden. Diese Verstösse geben 
auch im Hinblick auf die Ziele der 
Gemeinsamen Aussen- und Sicher-
heitspolitik gemäss Art. 21 des Ver-
trags über die Europäische Union 
Anlass zu ernster Besorgnis. 
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31. Tzav 9  
(alias Tsav 9;  
Order 9) 

Website: 
https://www.tza
v9.co.il/faq 

Tzav 9 ist eine israelische Gruppe 
gewalttätiger Aktivisten, die im Ja-
nuar 2024 gemeinsam von Reut 
Ben Haim und Aviad Shlomo Sarid 
gegründet wurde. Reut Ben Haim 
und Yossef (Sefi) Ben Haim leiten 
derzeit die Gruppe. 
Laut ihrer Website bestehen die 
beiden Hauptaufgaben von Tzav 9 
darin, Lastkraftwagen, die humani-
täre Hilfe wie Nahrungsmittel, 
Wasser und Kraftstoff nach Gaza 
liefern, zu blockieren und die Legi-
timität des Hilfswerks der Verein-
ten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten in Israel in 
Verruf zu bringen. 
Seit Januar 2024 hat Tzav 9 regel-
mässig Lastkraftwagen mit huma-
nitärer Hilfe blockiert. Am 18. Ja-
nuar 2024 hat die Gruppe in Kerem 
Shalom erstmals Hilfslieferungen 
blockiert. Am 13. Mai 2024 am Tar-
quima Checkpoint nahm Tzav 9 an 
einem gewaltsamen Protest gegen 
einen Lkw-Fahrer teil. Am 16. Mai 
2024 hat sich Tzav 9 im Westjor-
danland an einem Angriff auf einen 
Lastkraftwagen mit Nahrungsmit-
teln beteiligt. Weitere Vorfälle er-
eigneten sich u. a. in den Gebieten 
Kerem Shalom und Nitzana. Akti-
visten von Tzav 9 haben am 22., 27. 
und 31. Mai, am 13., 17. und 19. Juli 
sowie am 4. und 6. August 2025 am 
Allenby-Grenzübergang, im Hafen 
von Aschdod sowie auf dem Weg 
dorthin, insbesondere in Arad und 
Dimona Lastkraftwagen mit huma-
nitärer Hilfe abgefangen. Zu den 
durchgeführten Handlungen zäh-
len gewaltsame Proteste, Angriffe 
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auf Lastkraftwagen, die Nahrungs-
mittel liefern, und die Vernichtung 
dieser Nahrungsmittel. Diese 
Handlungen haben dazu beigetra-
gen, dass die bereits katastrophale 
Lage der Zivilbevölkerung im Ga-
zastreifen noch weiter verschlim-
mert wird. 
Daher ist Tzav 9 für schwere Men-
schenrechtsverstösse, darunter 
auch die Verletzung des Rechts je-
der Person, das höchstmögliche 
Mass an körperlicher und geistiger 
Unversehrtheit zu geniessen, ver-
antwortlich. Diese Verstösse geben 
auch im Hinblick auf die Ziele der 
Gemeinsamen Aussen- und Sicher-
heitspolitik gemäss Art. 21 des Ver-
trags über die Europäische Union 
Anlass zu ernster Besorgnis. 

34. Sultan-Sulaiman-
Shah-Brigade 
(alias Suleiman-
Shah-Brigade, al-
Amshat, Amshat) 

Verbundene 
Personen: 
Muhammad 
Hussein al-Jasim 

Die Sultan-Sulaiman-Shah-Brigade 
ist eine im Jahr 2016 gegründete, im 
syrischen Bürgerkrieg aktive, be-
waffnete Miliz. Sie wurde im Jahr 
2016 in Jarabulus von Muhammad 
Hussein al-Jasim, auch bekannt als 
Abu Amsha, gegründet und gibt an, 
über mehr als 2 000 Kämpfer, vor-
wiegend Turkmenen, zu verfügen. 
Im März 2025 war die Sultan-Sulai-
man-Shah-Brigade an den Gewalt-
taten in der syrischen Küstenre-
gion, die sich gegen Zivilpersonen 
und insbesondere die alawitische 
Gemeinschaft richteten, beteiligt, 
auch durch willkürliche Tötungen 
von Zivilpersonen. 
Die Sultan-Sulaiman-Shah-Brigade 
ist daher für schwere Menschen-
rechtsverletzungen in Syrien, ein-
schliesslich willkürlicher Tötungen 
von Zivilpersonen, verantwortlich. 
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35. Hamza-Division 
(alias Hamzat) 

Verbundene 
Personen: 
Sayf Boulad 
Abu Bakr 

Die im Jahr 2016 gegründete 
Hamza-Division ist eine in Syrien 
aktive bewaffnete Miliz. Während 
des gesamten syrischen Bürger-
kriegs ist die Hamza-Division für 
zahlreiche Folterhandlungen in 
ihren Hafteinrichtungen, für Er-
pressung und für die Vertreibung 
von Zivilpersonen, insbesondere in 
der Region Afrin und Aleppo, ver-
antwortlich. 
Im März 2025 war die Hamza-Di-
vision unter dem Kommando von 
Sayf Boulad Abu Bakr an den Ge-
walttaten in der syrischen Küsten-
region, die sich gegen Zivilperso-
nen und insbesondere die alawiti-
sche Gemeinschaft richteten, betei-
ligt, auch durch Folter und willkür-
liche Tötungen von Zivilpersonen. 
Die Hamza-Division ist daher für 
schwere Menschenrechtsverletzun-
gen in Syrien, einschliesslich Folter 
und willkürlicher Tötungen, ver-
antwortlich. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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